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BSF-Nadirichten
Nach einem Beschluß des aargauischen Erziehungsrates können sich zwei

verheiratete Lehrerinnen in den Unterricht an ein und derselben Klasse
teilen. Die Aufteilung soll in der Regel so geschehen, daß die Klasse halbiert
wird und eine Lehrerin möglichst alle Fächer unterrichtet. Man hofft, auf
diese Weise wenigstens auf der Unterstufe den akuten Lehrermangel mildern
zu können.

Der Zentralausschuß des Landesverbandes freier Schweizer Arbeiter
ersucht die «Frauenvereine, Fachleute und Behörden», ein Pflichthalbjahr für
junge Mädchen «wohlwollend und gründlich zu prüfen».

Ein freiwilliges Sozialjahr für schulentlassene Mädchen aus der ganzen
Schweiz soll hingegen in Zürich durchgeführt werden. Der Verein Zürcher
Sozialjahr wurde am 6. Juni gegründet.

Die Stimmbürger von Basef-Stadt haben am 26. Juni, bei einer Stimmbeteiligung

von 34,5 °/t>, die Vorlage über die Einführung des Frauenstimm- und
-Wahlrechts in kantonalen Angelegenheiten mit 13 713 Ja gegen 9 141 Nein
angenommen. Die Stadtbaslerinnen sind damit die ersten stimmberechtigten
Deutschschweizerinnen geworden.

Der große Rat des Kantons Freiburg sprach sich an seiner letzten Sitzung
mehrheitlich für die Einführung des Frauenstimmrechts aus.

Der Große Rat des Kantons St. Gallen erklärte mit 82 gegen 71 Stimmen
eine Motion betreffend Einführung des Stimmrechts und des aktiven und
passiven Wahlrechts für Schweizer Bürgerinnen erheblich. Allerdings will die
Regierung vorerst die Entwicklung in andern Kantonen, vor allem in Zürich,
abwarten, bevor eine Vorlage ausgearbeitet werden soll.

Auch im Bündner Großen Rat ist eine Motion, die vom Kleinen Rat eine
Vorlage über die Einführung der Aktivbürgerschaft für Bündner Frauen
verlangt, mit 60 gegen 38 Stimmen erheblich erklärt worden.

Der Zürcher Kantonsrat schloß die Debatte über die Einführung des
Frauenstimmrechts durch eine Abstimmung mit Namenaufruf ab. Mit 118

gegen 47 Stimmen wurde Eintreten auf die Vorlage beschlossen. Die zweite
Lesung findet im Spätsommer statt.

Buchbesprechungen
(Die Redaktion übernimmt für eingegangene Rezensionsexemplare weder eine Be-

sprechungs- noch Rücksendeverpflichtung)

Gertrud Züricher: Kinderlied und
Kinderspiel. Verlag Gute Schriften, Bern.
(Preis: brosch. Fr. 6.80, geb. Fr. 9.80)

Gertrud Züricher verfügte über eine
Sammlung von über 6000 Versen und
Liedern aus der ganzen deutschen
Schweiz. Die Erstausgabe des Bandes
erschien 1902 durch die Gesellschaft für
Volkskunde. Es folgten dann verschiedene

von der Autorin selbst redigierte,
gekürzte Volksausgaben. Nach dem 1956

erfolgten Tode von Gertrud Züricher

gingen die Autorenrechte gemäß ihrem
Wunsche an den Kantonal-bernischen
Lehrerinnenverein über, der 1951 die
letzte Ausgabe redigiert hatte. Das
Büchlein war während längerer Zeit
vergriffen. Nun ist es neu herausgekommen,
wobei in dieser Ausgabe vor allem
Kinderreime, Spiele und Lieder aus dem
bernischen Sprachbereich enthalten sind.
Der Inhalt ist übersichtlich nach Themen
geordnet, und die Zeichnungen von Werner

Maurer bilden einen reizenden
Buchschmuck. — Gertrud Züricher schrieb in
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